
Bis spätestens 8. August 2025 Abgabe des Antrags beim Landkreis   
Barnim - das ist jetzt auch online möglich.

Liegt nach dem 25. August 2025 kein positiver Bescheid des Landkreises vor, 
muss für die Schülerbeförderung eine Monatskarte für den September gekauft 
werden (Rückerstattung vom Landkreis möglich). Schülerausweise gelten nicht 
als Bus-Ticket.

Aus Kulanz erfolgt eine kostenlose Schülerbeförderung auch ohne 
gültigen Schülerfahrausweis in der ersten Unterrichtswoche.

Jetzt Anträge für das neue Schuljahr 2025/25 stellen bei
• Einschulung in die 1. Klasse
• Wechsel des Bildungsgangs (Klasse 6     7 oder Klasse 10     11)
• Wohnort- oder Schulwechsel
• Wiederholung einer Klasse
• Geflüchteten (jährlich erforderlich).

3 Tipps für eine reibungslose, kostenlose 
Schülerbeförderung im Landkreis Barnim


